
§ 13 HNtV

(1) Der  Beamte bedarf der vorherigen Genehmigung, wenn er bei der Ausübung einer Nebentätigkeit
Einrichtungen, Personal oder Material des Landes in Anspruch nehmen will. Das gleiche gilt, wenn in der
Hochschule zur Ausübung einer Nebentätigkeit Mitarbeiter, die nicht vom Land angestellt sind, tätig
werden sollen.

(2) Einrichtungen sind die sächlichen Mittel, insbesondere die Diensträume und deren Ausstattung auch mit
Apparaten und Instrumenten, mit Ausnahme von Bibliotheken. Zum Material gehören alle verbrauchbaren
Sachen und die Energie.

(3) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. Führt
d ie  Inans pruchnahme zu einer Beeinträchtigung, so ist die Genehmigung ganz oder teilweise zu
widerrufen. Die  Genehmigung ist ferner zu widerrufen, wenn das Nutzungsentgelt für die
Inanspruchnahme nicht entrichtet wird.

§ 19 Abs. 1 und 2 NtV bzw. § 18 Abs. 1 und 2 HNtV (textgleich)

(1) Die Beamten sind verpflichtet, dem Dienstvorgesetzten die für die Festsetzung des Nutzungsentgelts (§§
17, 18 NtV bzw. §§ 16, 17 HNtV) erforderlichen Angaben bei Ende der Inanspruchnahme zu machen. Bei
fort laufender Inanspruchnahme sind die Angaben für die Berechnung der als Nutzungsentgelt zu
erstattenden Sachkosten vierteljährlich, die Angaben für die Festsetzung des Nutzungsentgelts im übrigen
halb jährlich zu machen. Auf Verlangen haben die Beamten entsprechende Unterlagen, insbesondere
Aufzeichnungen, Bankbelege und sonstige Nachweise vorzulegen.

(2) Das  Nutzungentgelt ist von Amts wegen unverzüglich festzusetzen. Bei fortlaufender Inanspruchnahme
s ind  von  Amts wegen vierteljährlich Abschlagzahlungen in Höhe von 50 vom Hundert des zuletzt
fes tgesetzten halbjährlichen Nutzungsentgelts festzusetzen, falls dieses den Betrag von 2.500 Euro
überstiegen hat.

§ 19 HNtV

Der Beamte hat am Jahresende dem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung über die im Kalenderjahr
bezogenen Vergütungen aus
1. Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst und ihnen gleichstehenden Nebentätigkeiten ohne Rücksicht

darauf, ob sie genehmigungspflichtig sind, und
2. Nebentätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes, soweit die Tätigkeiten nach § 49 Abs. 1 Nr. 1, 3

oder 4 LBG genehmigungspflichtig sind,
vorzulegen, wenn sie insgesamt 4.800 Euro übersteigen. Soweit die Angaben bereits im Rahmen des § 18
gemacht werden, entfällt die Verpflichtung.

VV 1 zu § 19 HNtV

Für  die Aufste llung ist der als Anlage 4 beigefügte Mustervordruck zu verwenden, den der Beamte nach
rechtze itiger Zuleitung durch die Hochschule dem Rektor bis spätestens 15. Februar des folgenden Jahres
ausgefü llt zurückzusenden hat, wenn die bezogenen Vergütungen im Kalenderjahr insgesamt 4.800 Euro
übersteigen.

§ 11 NtV bzw. § 10 HNtV (textgleich)

(1) Vergütung für eine Nebentätigkeit ist jede Gegenleistung in Geld oder geldwerten Vorteilen, auch wenn
kein Rechtanspruch darauf besteht.

(2) Als Vergütung gelten nicht der Ersatz von Fahrtkosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder bis zur Höhe
des Betrages, den das Landesreisekostengesetz für den vollen Kalendertag vorsieht.

(3) Pauschalierte  Aufwandsentschädigungen sind in vollem Umfang, Tage- und Übernachtungsgelder
insoweit, als sie die Beträge nach Absatz 2 übersteigen, als Vergütung anzusehen.



§ 49 Abs. 1 LBG

(1) Der Beamte bedarf, soweit er nicht nach § 48 zur Übernahme verpflichtet ist, der vorherigen Genehmigung
1. zur Übernahme einer Vormundschaft, Betreuung, Pflegschaft oder Testamentsvollstreckung,
2. zur Übernahme eines Nebenamtes,
3. zur Übernahme einer Nebenbeschäftigung gegen Vergütung, zu einer gwerblichen Tätigkeit, zur

Mitarbeit in einem Gewerbebetrieb oder zur Ausübung eines freien Berufes,
4. zum  Eintritt in den Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in ein sonstiges Organ einer

Gesellschaft oder eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens, soweit diese einen
wirtschaftlichen Zweck verfolgen, sowie zur Übernahme einer Treuhänderschaft.

§ 52 Abs. 1 und 2 LBG

(1) Nebentät igkeiten, die der Beamte nicht auf Verlangen (§ 48), Vorschlag oder Veranlassung seiner
dienstvorgesetzten Stelle übernommen hat, darf er nur außerhalb der Arbeitszeit ausüben. Ausnahmen
dürfen nur in besonders begründeten Fällen zugelassen werden, wenn dienstliche Gründe
nicht entgegenstehen und die versäumte Arbeitszeit nachgeleistet wird.

(2) Anträge auf Erteilung einer Genehmigung (§§ 49, 54) oder auf Zulassung einer Ausnahme (Absatz 1 Satz
2) und Entscheidungen über diese Anträge sowie das Verlangen nach § 48 und nach Absatz 4 bedürfen
der Schriftform. Der Beamte hat die für die Entscheidungen erforderlichen Nachweise, insbesondere über
Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie die Entgelte und geldwerten Vorteile hieraus, zu erbringen; er hat
jede Änderung unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 53 LBG

Der  Beam te legt am Ende eines jeden Jahres seinem Dienstvorgesetzten eine jeden Einzelfall erfassende
Aufste llung über Art und Umfang der Nebentätigkeit sowie über die Vergütung vor, die er für eine
genehmigungspflichtige oder eine nach § 51 Abs. 1 Nrn. 2, 3 und 4 b nicht genehmigungspflichtige
Nebentätigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes erhalten hat, wenn diese insgesamt die in
der Rechtsverordnung nach § 57 zu bestimmende Höchstgrenze übersteigen.

§ 15 NtV

Der Beamte hat am Ende eines jeden Jahres seinem Dienstvorgesetzten eine Aufstellung über
Nebeneinnahmen vorzulegen, die er für im Kalenderjahr ausgeübte genehmigungspflichtige oder nach § 51 Abs.
1  Nr.  2, 3 oder 4 b LBG nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten innerhalb und ausserhalb des
öffent l ichen Dienstes erhalten oder zu erwarten hat, wenn diese insgesamt 1.200 Euro übersteigen. In der
Aufstellung ist jede Nebentätigkeit nach Art, Umfang und Höhe der Vergütung aufzuführen.

§ 16 NtV

(1) Der  Beamte bedarf der vorherigen Genehmigung, wenn er bei der Ausübung einer Nebentätigkeit
Einrichtungen, Personal oder Material seines Dienstherrn in Anspruch nehmen will.

(2) Einrichtungen sind die sächlichen Mittel, insbesondere die Diensträume und deren Ausstattung auch mit
Apparaten und Instrumenten, mit Ausnahme von Bibliotheken. Zum Material gehören alle verbrauchbaren
Sachen und die Energie.

(3) Das  Personal des Dienstherrn darf nur innerhalb seiner Arbeitszeit und nur im Rahmen seiner üblichen
Dienstaufgaben in Anspruch genommen werden. Aus Anlaß der Mitwirkung an der Nebentätigkeit darf
Mehrarbeit, Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft nicht angeordnet, genehmigt und vergütet werden.
Vereinbarungen über eine private Mitarbeit außerhalb der Arbeitszeit bleiben unberührt.

(4) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden. In ihr
i s t  der Umfang der zugelassenen Inanspruchnahme anzugeben. Die Genehmigung ist ganz oder
teilweise zu widerrufen, wenn die Inanspruchnahme zu einer Beeinträchtigung der dienstlichen Interessen
führt. Sie ist ferner zu widerrufen, wenn das Nutzungsentgeld für die Inanspruchnahme nicht entrichtet
wird. Die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt.

(5) Wird die Genehmigung, Einrichtungen des Dienstherrn in Anspruch zu nehmen, um in ihnen außerhalb
der  a llgemeinen Dienststunden mit Personal des Dienstherrn Nebentätigkeiten auszuüben, davon
abhängig gemacht, daß dem Personal ein angemessener Anteil an der Vergütung für die Nebentätigkeit
gewährt  wird, so ist der Anteil unter Berücksichtigung des Wertes der von dem Personal erbrachten
Leis tung  zu berechnen. Er soll 50 vom Hundert der nach Abzug des durch den Beamten entrichteten
Entgelts  (§ 17 Abs. 1, § 19 Abs. 3) verbleibenden Vergütung nicht übersteigen, es sei denn, daß die
Tätigkeit im wesentlichen auf der Mitwirkung des beteiligten Personals beruht. Wird ein Vergütungsanteil
für eine Mitwirkung innerhalb der Arbeitszeit gewährt, so gilt § 59 LBG.




